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Vorgezogener  
Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss  
ändert sich wie folgt: 

Ausgabe 6
Erscheinungstag

Freitag, 12.02.2021

Abgabetag
Montag, 08.02.2021, 

11:30 Uhr

Neuer Mitarbeiter im Bauhof 
Seit dieser Woche hat unser Bauhof Verstärkung. Wir freuen uns, mit Herrn 
Jürgen Ehret einen neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Herr Ehret wird 
ab nächstem Jahr als Nachfolge für unseren viele Jahre für die Gemeinde 
wirkenden Bauhofleiter Heinz Krumm die Leitung des Bauhofs übernehmen. 
Bürgermeister Michael Baumann begrüßte Herrn Ehret mit corona-konfor-
men Abstand und wünschte viel Erfolg bei der Einarbeitung und eine glück-
liche Hand mit dem ganzen Team und mit der Bürgerschaft. 

 
Diese Woche wurden die lang ersehnten Markisen für ausreichend Sonnen-
schutz im Kindergarten installiert. Die Kinder und das Kindergartenteam freu-
en sich darüber sehr, dass nun auch an heißen Tagen die beiden Terassen von 
den Kindern genutzt werden können. Jetzt kann der Sommer kommen... 
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NOTRUFE *** BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE *** APOTHEKEN

Notrufe
Polizei
Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 07644/92 91-0

Polizeidirektion Emmendingen 07641/582-0

Feuerwehr
Notruf 112
Feuerwehrkommandant 07646/611

Notruf-Fax an die Rettungs- und
Feuerwehrleitstelle 07641/4601-77
(nur für schwerhörige, ertaubte,  
gehörlose und sprachgeschädigte Personen)

Ein Defibrillator für lebensrettende Maßnah-
men befindet sich bei der Bushaltestelle beim 
Feuerwehrhaus, Hauptstraße (gegenüber der 
Kirche)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Giftnotrufzentrale 0761/19240

Krankentransport  
DRK Emmendingen 07641/19222

Fachstelle Sucht 07641/933589-0
Beratung, Behandlung, Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Wasser / Abwasserbeseitigung  
(Notfalltelefon) 0171 7640731

Störungsstelle 

Strom + Gas nbNETZE 0800/2767767
Telekom - Störungsmeldung
Geschäftskunden 0800/3301172
Privatkunden 0800/3302000

Bei Unfallschäden mit Wild  
kontaktieren Sie bitte die  
Polizeidienststelle Kenzingen: 07644/9291-0

Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen
Ökumenische Sozialstation St. Franziskus e.V., 
Maria-Sand-Straße 10, 79336 Herbolzheim 
Tel:  07643/9336980

Kurpjuweit Jürgen - Mobiler Pflegedienst
Köpfle 13, 79367 Weisweil 913232

Telefonseelsorge 0800/1110111

Hospitz Hecklingen e.V.
Kenzingen, Hauptstr. 46 07644/930198
Persönliche Sprechzeiten: mittwochs von 9.00 
– 11.00 Uhr zusätzlich am ersten Mittwoch von 
16.30 – 18.30 Uhr. Trauergruppe am letzten Mitt-
woch im Montat um 18.00 Uhr
Weitere Informationen:  
www.Hospitz-Hecklingen.de 

Allgemeiner Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen

Rettungsdienst: 112

Allgemeiner Notfalldienst: 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117

Augenärztlicher Notfalldienst: 116117

Fundtiere:

Mo. - Fr., Tel. 07646/91 02-15

Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten:  

07646/2 88

Apothekendienst 

Sprechzeiten und Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung, des Kindergartens, der Schule und des Forstamtes

Freitag, 05.02. 
Rathaus-Apotheke, Kenzingen
  
Samstag, 06.02. 
Mithras-Apotheke, Riegel 
 
Sonntag, 07.02. 
St. Blasius-Apotheke, Wyhl 
 
Montag, 08.02. 
Stadt-Apotheke, Herbolzheim
  
Dienstag, 09.02. 
Üsenberg-Apotheke, Kenzingen
  
Mittwoch, 10.02. 
Tulla-Apotheke, Rheinhausen
  
Donnerstag, 11.02. 
Brunnen-Apotheke, Herbolzheim
  
Freitag, 12.02. 
Stadt-Apotheke, Endingen  

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  15.00 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir wie folgt 
erreichbar:
Mo, Di, Mi, von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00–16.00 Uhr
Do. von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.30 Uhr

Sie haben ein Anliegen, wissen 
aber nicht, wer Ihr Ansprechpart-
ner ist? Wählen Sie 07646 91 02-0.
Sie werden dann umgehend von 
einem freien Mitarbeiter an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter wei-
tergeleitet.
Ihr Rathaus-Team

Zentralfax:  07646/9102-50
E-Mail: rheingemeinde@weisweil.de
Internet: www.weisweil.de

Bürgermeister
Michael Baumann
Tel.: 9102-30  Fax: 9102-930
E-Mail: michael.baumann@weisweil.de

Hauptamt
Brigitte Panhölzl
Tel.: 9102-15 Fax: 9102-915
E-Mail: brigitte.panhoelzl@weisweil.de

Sekretariat/Standesamt/ 
Friedhofsverwaltung
Waltraud Ehret
Tel.: 9102-14  Fax: 9102-914
E-Mail: waltraud.ehret@weisweil.de

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro
Silvia Schweizer
Tel.: 9102-11  Fax: 9102-911
E-Mail: silvia.schweizer@weisweil.de

Bürgerinformation
Sandra Reif
Tel.: 9102-12 Fax: 9102-912
E-Mail: sandra.reif@weisweil.de

Mitteilungsblatt
Waltraud Ehret
Tel.: 9102-14 Fax: 9102-914
E-Mail: mitteilungsblatt@weisweil.de

Bauamt
Jürgen Pflieger
Tel.: 9102-17  Fax: 9102-917
E-Mail: juergen.pflieger@weisweil.de

Rechnungsamt
Svenja Birkle
Tel.: 9102-20 Fax: 9102-920

E-Mail: svenja.birkle@weisweil.de

Brigitte Wintergerst
Tel.:9102-13 Fax: 9102-913

E-Mail: brigitte.wintergerst@weisweil.de

Gemeindekasse
Juliane Bosch, Kassenverwalterin
Tel.: 9102-16 Fax: 9102-916
E-Mail: juliane.bosch@weisweil.de

Bankverbindung:
Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau
Konto-Nr. 22000325 – 
BLZ 680 501 01
IBAN: DE70 6805 0101 0022 0003 25
BIC: FRSPDE66XXX
Volksbank Lahr eG
Konto-Nr. 670615 00 – 
BLZ 682 900 00
IBAN: DE90 6829 0000 0067 0615 00
BIC: GEN0DE61LAH

Technischer Bereich:
Bauhof/Wasserwerk/Betriebshof
Notfalltelefon 0171 7640731

Feuerwehrhaus  Tel.: 266

Forstreviere
Revier Gemeindewald 
Alex Schulz   07822/300160  
Mobil   0175/2233113    
a.schulz@landkreis-emmendingen.de

Revier Staatswald  
Detlef Franke   07646/208   
Mobil   0172/6362786   
detlef.franke@forstbw.de

Forstamt Emmendingen   
 07641/4519400

Kinderbetreuung, Schule:
Kindergarten „Blumenwiese“
Leiterin: Stefanie Grulke
Tel.: 1290  Fax: 915495
E-Mail: kiga-weisweil@t-online.de

Sonnenwirbele e. V. 
Sprechzeiten: 
Mo. u. Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
Leiterin Tanja Klank Tel.: 915714
E-Mail: sonnenwirbele@weisweil.de

Grundschule am Rheinwald
Rektorin: Stefanie Moser
Tel.: 482  Fax: 9159859
E-Mail: poststelle@gs-weisweil.em.schule.bwl.de

Hausmeister
Schule, Halle, Gemeindewohnungen
Edwin Reimann
Tel.: 913146, Mobil: 0170 5623956
E-Mail: hausmeister@weisweil.de
Stellvertreter: Eugen Moza
Mobil: 015121525304

Förderverein Grundschule e.V.
(Ganztagsbetreuung)
Leiterin: Petra Grabisch  Tel.: 913246
E-Mail: foerderverein-grundschule@weisweil.de

Jugendzentrum Weisweil (JUWE)
Tel.: 9 3160
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A MT L I C H E   B E K A N N T M AC H U N G E N

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 14. März 2021 

1. Das Wählerverzeichnis für die Land-
tagswahl der Gemeinde Weisweil 
wird in der Zeit vom 22. Februar bis 
26. Februar 2021 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus –Bürgerbüro-, Hinterdorfstr. 14, 
79367 Weisweil, für Wahlberechtigte 
zur Einsicht bereitgehalten. Wahlbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann wäh-
rend der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. 
Tag vor der Wahl, spätestens am 26. 
Februar 2021 bis 12:00 Uhr im Rathaus 
–Bürgerbüro, Hinterdorfstr. 14, 79367 
Weisweil, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens am 21. Februar 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis 49-Emmendingen, 
durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises oder durch Briefwahl 

teilnehmen. Bei der Briefwahl muss 
der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so 
recht-zeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis 
eingetragene wahlberechtigte 
Person. 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlberechtig-
te Person, wenn 
a)  sie nachweist, dass sie ohne 

ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 
11 Abs. 2 Satz 2 der Lan-
deswahlordnung (bis zum 
21. Februar 2021) oder die 
Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 
21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des 
Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat, 

b)   ihr Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 
Abs. 2 der Landeswahlord-
nung oder der Einspruchs-
frist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 
und 3 des Landtagswahlge-
setzes entstanden ist, 

c)   ihr Wahlrecht im Einspruchs- 
oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeich-
nisses dem Bürgermeister 
bekannt geworden ist. 

 Der Wahlschein kann bis zum 12. März 
2021, 18:00 Uhr Im Rathaus –Bürger-
büro-, Hinterdorfstr. 14, 79367 Weis-
weil, schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) be-
antragt werden. 

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung oder aufgrund der Anord-
nung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a bis c an-
gegebenen Gründen den Antrag auf 

Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

6. Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtig-
ter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlbe-
rechtigte Person 

7.1. einen amtlichen Stimmzettel des 
Wahlkreises, 

7.2. einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag für die Briefwahl 
und 

7.3. einen amtlichen hellroten Wahl-
briefumschlag, auf dem die voll-
ständige Anschrift, wohin der 
Wahlbrief zu übersenden ist, so-
wie die Bezeichnung der Dienst-
stelle der Gemeinde, die den 
Wahlschein ausgestellt hat (Aus-
gabestelle), und die Wahlschein-
nummer oder der Wahlbezirk an-
gegeben sind. 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
können auch durch den Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. 
An eine andere Person können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird. 

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person er-
langt hat. 

  
  
Weisweil, den 5. Februar 2021 
    
gez. 
Michael Baumann, Bürgermeister  
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Öffentliche Bekanntmachung   

2. Änderung der „Innenbereichssatzung Weisweil“ – Einbeziehungssatzung –  
gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren)  

hier:  Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 BauGB sowie Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Allgemein 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weisweil 
hat am 16.12.2020 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, 
die „Innenbereichssatzung Weisweil“ im ver-
einfachten Verfahren gem. § 13 BauGB zu 
ändern. In gleicher Sitzung hat der Gemein-
derat den Entwurf der 2. Änderung der „In-
nenbereichssatzung Weisweil“ gebilligt und 
beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Auf eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird gem. § 
13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB ebenso wie auf eine 
Umweltprüfung mit Umweltbericht gem. § 
13 Abs. 3 BauGB verzichtet; eine Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung wurde durchge-
führt. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Die ortsansässigen Eigentümer des Grund-
stückes mit der Flst.-Nr. 411 sind mit der 
Bitte an die Gemeinde herangetreten, diese 
im Außenbereich nach § 35 BauGB liegende 
Fläche zu Wohnbauzwecken in den Innen-
bereich nach § 34 BauGB einzubeziehen. Da 
die Gemeinde diesem Wunsch offen gegen-
übersteht, soll die bestehende „Satzung über 
die Grenzen für den im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil der Gemeinde Weisweil“ (In-
nenbereichssatzung) mit Rechtskraft vom 
14.07.1980 um das genannte Grundstück 
erweitert werden. Die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Erweiterung der beste-
henden Innenbereichs-satzung und eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung sind 
durch die umgebenden Strukturen vorhan-
den, sodass die Gemeinde Weisweil nun die 
bestehende „Satzung über die Grenzen für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
der Gemeinde Weisweil“ (Innenbereichssat-
zung) im Sinne einer s. g. Einbeziehungssat-
zung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB erweitern 
möchte. 
Das Grundstück kann über die noch herzu-
stellende Verlängerung der von Süden kom-
menden Stichstraße erschlossen werden, 
welche an das übergeordnete Verkehrssys-
tem angebunden ist. 
  
Lage und Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich im Westen der 
Gemeinde Weisweil nördlich der Rheinstra-
ße. Es wird begrenzt 
im Norden:  von Gebäude- und Freiflächen 
mit einem größeren Wirtschaftsgebäude 
und daran anschließendem Ackerland 
im Osten: von einem Flurweg (Teilflurstück 
Nr. 341) und daran anschließenden Gebäu-
de- und Freiflächen sowie Gartenland mit 
kleineren und größeren Schuppen, Garagen 
und Wirtschaftsgebäuden 
im Süden: von derzeit unbebautem Garten- 
und Ackerland mit Gehölzbesatz und daran 
anschließender Wohnbebauung 
im Westen:  von Ackerland mit kleineren und 
größeren Schuppen 

Der Erweiterungsbereich umfasst das 
Grundstück Flst.-Nr. 411 mit einer Fläche 
von etwa 630 m². Das Plangebiet ist geprägt 
durch Grünland- und Gartennutzung so-
wie einer darauf befindlichen Scheune und 
Schuppen. 
Die Abgrenzung des Plangebietes orien-
tiert sich am Kataster und den vorliegenden 
Grundstücksverhältnissen sowie an der be-
stehenden Bebauung mit den dazugehöri-
gen Gärten und der umgebenden Nutzung 
der Nachbargrundstücke.  
  
Offenlage des Entwurfes der 2. Änderung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben. 
Der Entwurf der 2. Änderung der „Innen-
bereichssatzung Weisweil“ wird mit ihrer 
Begründung sowie den Belangen des Um-
weltschutzes inklusive artenschutzfachli-
cher Potenzialabschätzung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 
  

17. Februar 2021 bis einschließlich  
24. März 2021  (Auslegungsfrist) 

  
beim Rathaus Weisweil, Hinterdorfstraße 
14, 79367 Weisweil, Bauamt (Zimmer 21) 
von Montag bis Freitag vormittags von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, von Montag bis Mittwoch 
nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr und 
am Donnerstag nachmittags von 14.00 bis 
18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Die Klingeln 

am Vorder- und Seiteneingang des Rat-
hauses sind jeweils zu betätigen; auf eine 
etwaige Beschilderung ist zu achten. Es 
können auch vorab telefonisch Termine 
zu den üblichen Dienststunden verein-
bart werden. 

Alle Unterlagen sowie die ortsüblich Be-
kanntmachung können auch auf der Home-
page der Gemeinde Weisweil unter www.
weisweil.de, Rubrik Leben in Weisweil – Be-
bauungspläne/ Neubaugebiete (https://
www.weisweil.de/bebauungsplaene-neu-
baugebiete) eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können die 
Unterlagen eingesehen sowie Stellung-
nahmen bei der Verwaltung der Gemeinde 
Weisweil, Hinterdorfstraße 14, 79367 Weis-
weil, (Bauamt) Zimmer 21 abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers (m/w/d) 
zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der späteren Beschlussfassung über die 2. 
Änderung der „Innenbereichssatzung Weis-
weil“ unberücksichtigt bleiben können. 
  

Weisweil, den 5. Februar 2021 

Michael Baumann 
Bürgermeister 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 16.12.2020. Der Erweiterungsbereich ist im fol-
genden Kartenausschnitt dargestellt: 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen  
Bauvorschriften „Hinterdorfstraße 29“   

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Die Gemeindevertretung der Rheingemeinde Weisweil hat am 
27.01.2021 in öffentlicher Sitzung den im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB aufgestellten Bebauungsplan „Hinterdorfstraße 
29“ und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtli-
chen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als selbststän-
dige Satzung beschlossen.   
Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Hinterdorfstraße 29“ treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvor-
schriften können einschließlich ihrer Begründung im Bürgermeis-
teramt Weisweil, Bauamt (Zimmer 21), Hinterdorfstraße 14, 79367 
Weisweil, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die örtlichen Bauvorschriften 
und ihre Begründung einsehen und Auskunft über ihren Inhalt ver-
langen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.   

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 
GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen. 
  

Weisweil, den 05.02.2021 
  
Michael Baumann
Bürgermeister 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kar-
tenausschnitt: 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Am Mittwoch, den 10.02.2021, um 19:00 Uhr, findet in der 
Rheinwaldhalle in Weisweil eine öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates statt. 
  
Tagesordnung:    
  
TOP  Bezeichnung  

1  Anregungen zur Tagesordnung aus der Bürgerschaft   
2  Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher  

Sitzung am 27.01.2021   
3  Schanzlin-Areal: Vorstellung der Planung durch Fa. bpd
4  Baugebiet Obere Mühle: Vorstellung der Erschließungs-

planung    
5  Kommunalbeirat badenova: Verwendung der Vergütung  

Beratung und Beschlussfassung   
6  Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche:

  Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Carport,  
Flst.Nr. 10331, Im Schmittin-Garten 3 

  hier: Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan wegen  
Errichtung einer Lärmschutzmauer   

7  Bekanntgabe von Baugesuchen im Kenntnisgabeverfahren 
  Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Doppelgarage, 

Flst.Nr. 9999, Hinterdorfstr. 29   
8  Bekanntgaben des Bürgermeisters   
9  Fragen zu Gemeindeangelegenheiten/Frageviertelstunde
10  Anfragen aus dem Gemeinderat 

Die Bevölkerung ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. Eine 
nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
  

gez. 
Michael Baumann 
Bürgermeister 



6 | FREITAG, 05. FEBRUAR 2021    Mitteilungsblatt der Gemeinde WEISWEIL

AUS  DEM  RATHAUS

Grundsteuer und  
Gewerbesteuer 
I.Quartal 2021 
Am 15. Februar 2021 werden die Grundsteu-
er- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 
das I. Quartal 2021 fällig. 
  
Maßgebend für die Grundsteuer ist der 
Grundsteuerjahresbescheid, welcher Ihnen 
aus den Vorjahren vorliegt. 
  
Bitte überweisen Sie die fälligen Beträge 
unter Angabe des Buchungszeichens, so-
fern Sie der Gemeindekasse kein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben.   
  
Ihr Rechnungsamt 

möchte und die Flächen nicht besser an In-
teressenten aus Weisweil vergeben möchte.

TOP 2 Bekanntgabe der Beschlüsse 
aus nichtöffentlicher Sitzung am 
16.12.2020

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

TOP 3 Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Hinterdorfstraße 29“ mit 
örtlichen Bauvorschriften im be-
schleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB

a) Behandlung der im Rahmen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Be-
hör-den („Offenlage“) eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen

b)  Satzungsbeschluss 

Eine Bauherrengemeinschaft aus Weisweil 
beabsichtigt, in Weisweil, Hinterdorfstraße, 
Flurstück Nr. 9999/1 ein Mehrfamilienhaus 
mit neun Wohneinheiten und zugeordneten 
Stellplätzen zu er-richten. Zunächst ist man 
davon ausgegangen, dass dieses Vorhaben 
im Rahmen von § 34 BauGB genehmigungs-
fähig wäre, dies hat die Untere Baurechtsbe-
hörde jedoch abgelehnt und stattdessen die 
Aufstellung eines Bebauungsplans gefor-
dert, um so die rechtliche Grundlage für die 
Genehmigungsfähigkeit zu schaffen.

In der Gemeinde Weisweil besteht nicht 
zuletzt aufgrund der demographischen 
Entwicklung ein großer Bedarf an kleineren 
und barrierefreien Geschosswohnungen. 
Aufgrund der dörflichen Struktur sind sol-
che Wohnungen bisher kaum vorhanden. 
Die Bereitschaft von Grundstücksei-gentü-
mern im Innerortsbereich, Flächen für eine 
bauliche Nachverdichtung zur Verfügung zu 
stel-len, ist derzeit sehr begrenzt. Das Plan-
gebiet befindet sich zentral in der Ortsmit-
te und somit auch in nächster Nähe zu den 
Infrastruktureinrichtungen und eignet sich 
daher in idealer Weise als Wohnstandort.
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
werden folgende Ziele verfolgt:
a) Schaffung von Wohnraum, insbesonde-

re in Form von kleineren barrierefreien 
Wohnungen

b) Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung u.a. durch Vorgaben 
gestalterischer Leitlinien unter Berück-
sichtigung der baulichen Umgebung

c) Erfüllung der Vorgaben des flächenspa-
renden Bauens durch Nachverdichtung 
im bereits er-schlossenen Innerortsbe-
reich.

Gewählt wurde ein beschleunigtes Verfah-
ren nach § 13a BauGB, hierbei kann auf die 
Umweltprü-fung und die Durchführung 
einer frühzeitigen Beteiligung verzichtet 
werden. Die Gemeinde unter-stützt die-
ses Vorhaben, da es sich um eine maßvolle 
Nachverdichtung im bebauten Innenbe-
reich im Sinne eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden handelt und so bau-
liche Eingriffe im Außenbereich verhindert 
werden können. Zudem kann auf Grundlage 
des Bebauungsplans drin-gend benötigter 
Wohnraum geschaffen werden.

Was muss ich zur Impfung 
mitbringen? 
Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, 
Elektronische Gesundheitskarte und ein 
Ausweisdokument (Beispielsweise Perso-
nalausweis) mit. Eine Impfberechtigung 
(Bescheinigung vom Arzt oder Arbeitge-
ber) bzw. ärztliche Bescheinigung etwa-
iger Vorerkrankungen sind in der ersten 
Phase nicht notwendig. 

Als Nachweis für die Anspruchsberech-
tigung gelten laut Impfverordnung: der 
Personalausweis oder ein anderer Licht-
bildausweis. Für Mitarbeitende von Pfle-
ge- und anderen Einrichtungen legen 
die Einrichtungen bzw. Unternehmen 
eine Bescheinigung vor. Menschen mit 
chronischen Erkrankungen erhalten ein 
ärztliches Zeugnis. Kontaktpersonen be-
nötigen eine entsprechende Bestätigung 
der betreuten Person. 

Verunreinigungen durch 
Hundekot auch im Bereich 
zwischen Mathissteg und 
Schanzlinareal 
Bei der Gemeindeverwaltung sind auch 
Beschwerden über Verunreinigungen 
durch Hundekot im Bereich zwischen 
Mathissteg und Schanzlinareal einge-
gangen. Dieses mangelnde Verantwor-
tungsbewusstsein der betreffenden 
Hundehalter geht zu Lasten der Fußgän-
ger. Wir bitten deshalb die betreffenden 
Hundehalter eindringlich, die Verunrei-
nigungen durch Hundekot unverzüglich 
zu entfernen bzw. diese zu vermeiden. 
Für die Entsorgung der „Hinterlassen-
schaften“ stehen im Ort 24 (!) Hunde-
kottütenspender mit entsprechender 
Entsorgungsmöglichkeit zur Verfügung. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Trickbetrüger bei  
Grundrente aktiv
(DRV BW) Am 1. Januar 2021 trat das 
Grundrentengesetz in Kraft. »Wir arbei-
ten derzeit auf Hochtouren und testen 
die Programmabläufe«, erklärt Gabrie-
le Frenzer-Wolf, Geschäftsführerin der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg. Die ersten Beschei-
de zum neuen Grundrentenzuschlag 
können voraussichtlich ab Mitte 2021 
versandt werden, so Frenzer-Wolf. 

Genau diese Zeitlücke nutzen aber der-
zeit dreiste Trickbetrüger aus: Die DRV 
warnt deshalb vor täuschend echt wir-
kenden Briefen, die angeblich von der 
Rentenversicherung stammen und als 
»Fragebögen zur Grundrente« auch in 
Baden-Württemberg versandt wurden. 

Darin werden die Empfänger aufgefor-
dert, ihre persönlichen Daten oder sogar 
die Bankverbindung preiszugeben, um 
den Grundrentenzuschlag zu erhalten. 
»Die Grundrente ist keine eigenständige 
Rente«, betont die Geschäftsführerin der 
DRV Baden-Württemberg: »Sie wird als 
Zuschlag zur gesetzlichen Rente auto-
matisch berechnet und ausgezahlt.« 

Es lägen bei der DRV auch alle notwen-
digen Informationen seitens der Rent-
nerinnen und Rentner vor, um einen An-
spruch auf den Zuschlag zu prüfen. Ein 
Antrag für die Grundrente sei deshalb 
gar nicht notwendig, bekräftigt Fren-
zer-Wolf. Sie ist als Geschäftsführerin bei 
der DRV Baden-Württemberg für die Ge-
setzesumsetzung zuständig. Auf keinen 
Fall sollten persönliche Informationen 
wie Kontodaten preisgegeben werden. 
Rentnerinnen und Rentner, die die Briefe 
der Trickbetrüger erhalten haben, sollen 
diese Schreiben bitte nicht beachten 
und nicht beantworten.

AUS  DEM  GEMEINDERAT

Bericht aus der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 
27.01.2021
TOP 1 Anregungen zur Tagesordnung 

aus der Bürgerschaft
Ein Bürger weist angesichts der zu behan-
delnden Anträge auf Festlegung verschie-
dener Richtli-nien darauf hin, dass der 
Bürger, der einen bauvorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan beantragt, die Kosten 
der Erschließung selbst zu tragen hat und 
man aufpassen sollte, dass durch die bean-
trag-ten zusätzlichen Ausgleichszahlungen 
oder Flächenabzug nicht zu hohe Kosten 
für den Antrag-steller entstehen. Weiterhin 
sollte bei der Ausarbeitung von Richtlinien 
für die Vergabe von Grund-stücksverpach-
tungen überlegt werden, ob man sich nicht 
an die bisherigen Gepflogenheiten halten 
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Der Gemeinderat beauftragte in der Sitzung 
vom 04.11.2020 die Verwaltung, die Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden 
(„Offenlage“) durchzuführen. Diese fand in 
der Zeit vom 23.11.2020 bis einschließlich 
23.12.2020 statt. Die Behörden wurden über 
die Beteiligung am Be-bauungsplanverfah-
ren informiert. 

In der Sitzung stellte der Planer, Herr Jägle, 
die eingegangenen Anregungen und Be-
denken mit der Abwägung sowie den Ent-
wurf des Bebauungsplans vor.
Der Gemeinderat hat hierzu folgenden Be-
schluss gefasst:
1. Der Gemeinderat behandelt die im Rah-

men der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behör-den nach § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
eingegangenen Anre-gungen und Be-
denken. Diese werden entsprechend 
§ 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogen. Der 
Gemeinderat folgt den ebenfalls in der 
tabellarischen Zusammenstellung auf-
geführten Abwägungsempfehlungen. 

2. Der Gemeinderat beschließt nach § 10 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 74 LBO sowie § 4 
GemO den Bebauungsplan „Hinterdorf-
straße 29“ als Satzung.

TOP 4 Erweiterung von Betreuungsplät-
zen im Kinderhaus                                                               

              Einrichtung eines Waldkindergar-
tens für die Kita Blumenwiese;

            Auftragsvergabe für Erdarbeiten 
und Terrasse                                         

  Beratung und Beschlussfassung
Eingangs dieses TOP´s informierte Bürger-
meister Michael Baumann darüber, dass der 
Gemein-derat in der öffentlichen Sitzung 
am 22.07.2020 beschlossen hatte, die Pla-
nungen für die Einrich-tung eines Natur-
kindergartens in einem Bauwagen fortzu-
setzen. Hierzu wurden zwischenzeitlich die 
notwendigen Vorbereitungen getroffen und 
Vorarbeiten getätigt. Es fehlt noch die Ver-
gabe der Arbeiten für die Vorbereitung des 
Unterbodens und der Anbau einer Terrasse 
an den Bauwagen, die gerade bei schlechter 
Witterung als „Schleuse“ für den Innenraum 
dienen soll. Für diese bei-den Gewerke wur-
den jeweils drei Firmen zur Angebotsabga-
be aufgefordert; es gingen jeweils zwei An-
gebote ein.

Der Gemeinderat hat hierzu folgenden Be-
schluss gefasst:
1. Mit der Durchführung der Erdarbeiten 

für den Naturkindergarten wird die Fir-
ma Ehret Bau – Willi Ehret, Weisweil zum 
Angebotspreis von 17.588,80 Euro brut-
to als günstigster Anbie-ter beauftragt.

2. Mit der Durchführung der Erstellung der 
Terrasse mit Überdachung wird die Fir-
ma Schwö-rer, Wyhl zum Angebotspreis 
von 16.286,07 Euro brutto als günstigs-
ter Anbieter beauf-tragt.

TOP 5 Radweg Wyhl/Weisweil;  
Einrichtung einer Infobucht                                                               

  Beratung und Beschlussfassung
Bereits im Jahr 2010 fassten die beiden Ge-

meinden Wyhl und Weisweil Beschlüsse für 
die Pla-nung und Umsetzung eines Radwe-
ges entlang der L104 als Verbindung zwi-
schen den beiden Gemeinden. Die Planung 
wurde dann nochmals geändert und in einer 
gemeinsamen Gemeinde-ratssitzung mit 
der Gemeinde Wyhl neu festgeschrieben: Es 
sollte nun der Neubau eines kombi-nierten 
Rad- und Wirtschaftsweges und der Beseiti-
gung von Unfallschwerpunkten entlang der 
L104 zwischen Wyhl und Weisweil favorisiert 
werden. Für die Gemarkung Weisweil wurde 
damit die ursprüngliche Planung wieder 
verworfen, nachdem die meisten Landwirte 
ihre Zustimmung verweigert hatten. Entge-
gen den Kopfgrundstücken in Wyhl, liegen 
die Grundstücke auf Gemar-kung Weisweil 
längs zur Straße, so dass die Ausführung ei-
nes Wirtschaftsweges nicht als not-wendig 
gesehen wurde. Hierauf wurde die Planung 
hin zu einem reinen Radweg geändert. In 
den Folgejahren wurden die notwendigen 
geo- und umwelttechnischen Untersuchun-
gen durchgeführt, Arten- und Naturschutz 
geprüft, sowie die Planung entwickelt. Sei-
tens der Gemeinden wurden die Grund-
stücksverhandlungen geführt und die not-
wendigen Bauerlaubnisse eingeholt. 

Für die Gemarkung Weisweil konnten 
die hierzu notwendigen Zustimmungen 
größtenteils über Grundstückstausche 
gewonnen werden. Die letzte Hürde der 
Zustimmung wurde mit dem Fahr-bahn-
teiler im Baugebiet „Schmittin-Garten“ 
erreicht. Nachdem es zu einer längeren 
Abstim-mungsphase zwischen dem Pla-
nungsbüro und dem Regierungspräsidium 
bezüglich der Planaus-führungen gekom-
men ist, werden nun die letzten Details 
überarbeitet und auf den aktuellen Stand 
gebracht. Im Laufe dieser Überprüfung 
hat sich nun die Frage ergeben, ob die ur-
sprünglich ge-plante „Infobucht“ an der 
Ortseinfahrt nach Weisweil weiterhin Be-
standteil der Planung sein soll, oder ob diese 
aufgrund zwischenzeitlich fortgeschrittener 
Techniken aus der Planung gestrichen wer-
den soll. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, auf eine 
Infobucht zu verzichten und diese aus der 
Planung zu streichen.

TOP 6 Wahlen 2021                                                                                                                            
              a) Festsetzung des Wahltages und 

des Tages der evtl. Neuwahl für 
die Wahl des 

                  Bürgermeisters
               b) Bestimmung des Wahlraumes 

für die Landtags-, Bundestags- 
und Bürgermeisterwahl

  Beratung und Beschlussfassung
Die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde 
Weisweil ist wegen Ablauf der 1. Amtszeit 
von Bür-germeister Michael Baumann zum 
08. Januar 2022 neu zu besetzen.  Nach § 
47 Abs. 1 GemO kann der Wahltag auf einen 
Sonntag, frühestens drei Monate, spätestens 
einen Monat vor Frei-werden der Stelle, fest-
gesetzt werden. Der Tag der evtl. Neuwahl 
frühestens auf den zweiten und spätestens 
auf den vierten Sonntag nach der Wahl fest-

gesetzt werden. Die Festsetzung des Ter-
mins erfolgt durch den Gemeinderat.

Bisher fanden die Wahlen im Bürgersaal 
des Rathauses Weisweil statt. Aufgrund der 
Corona-Pandemie empfahl die Verwaltung, 
für die 2021 anstehende Landtags-, Bun-
destags- und Bürger-meisterwahl die Rhein-
waldhalle als Wahlraum zu bestimmen. 
Somit kann gewährleistet werden, dass die 
nötigen Abstandsregeln eingehalten wer-
den können.

Der Gemeinderat hat hierzu folgenden Be-
schluss gefasst:
1. Für die Bürgermeisterwahl werden fol-

gende Termine festgelegt:
 Wahltag:            Sonntag, 17.10.2021
 Evtl. Neuwahl:  Sonntag,  31.10.2021
2. Als Wahlraum für die Landtags-, Bundes-

tags- und Bürgermeisterwahl im Jahr 
2021 wird die Rheinwaldhalle, Rheinstr. 
21, bestimmt.

TOP 7 Kita Blumenwiese; Einführung 
von Kurzarbeit für das Personal                                              

               Beratung und Beschlussfassung
Hauptamtsleiterin Brigitte Panhölzl führte 
hierzu aus, dass im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie die Kinderbetreuungs-
einrichtungen aufgrund der Corona-Ver-
ordnung des Landes Ba-den-Württemberg 
vom 16.12.2020 bis zunächst 31.01.2021 
unter Gewährleistung einer Notbe-treuung 
grundsätzlich geschlossen wurden.

Aus dem Gemeinderat wurde gefordert, 
dass bei einer weiteren Schließung der Kin-
derbetreu-ungseinrichtungen Kurzarbeit 
für das Personal der Kita Blumenwiese ein-
geführt werden soll. Hier-zu hatte Gemein-
derätin Jutta Zeisset angeregt, schon im 
Vorfeld die hierzu notwendigen Anträge zu 
stellen, damit eine schnelle Reaktion durch 
die Gemeinde erfolgen kann. 

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die 
Kurzarbeit ist bei der Agentur für Arbeit an-
zuzeigen. Grundlage für die Kurzarbeit im 
öffentlichen Dienst ist der Tarifvertrag zur 
Regelung der Kurzar-beit vom 30.03.2020 
mit einer Laufzeit bis 31.12.2020. 
Die Einführung von Kurzarbeit ist mit ei-
ner Frist von sieben Kalendertagen anzu-
kündigen. Die Be-schäftigten der Kita Blu-
menwiese wurden hierüber am 08.01.2021 
informiert. Somit ist die Einfüh-rung von 
Kurzarbeit ab 18.01.2021 möglich.

Die Herabsetzung der Arbeitszeit im Rah-
men der Kurzarbeit erfolgt in Abhängigkeit 
der zu ge-währleisteten Notbetreuung. In 
der Kita Blumenwiese erfolgt eine Notbe-
treuung von 15-20 Kindern in zwei Grup-
pen, dies entspricht einer Herabsetzung der 
Arbeitszeit um ca. 60 %.

Das Kurzarbeitergeld richtet sich nach 
dem Nettoentgeltausfall im jeweiligen An-
spruchsmonat. Es beträgt 60 % bzw. 67 % 
der Nettoentgeltdifferenz. Nach dem Tarif-
vertrag COVID erhalten die Beschäftigten, 
die von der Kurzarbeit betroffen sind, vom 
Arbeitgeber zusätzlich zum verkürzten Ent-
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gelt und dem Kurzarbeitergeld eine Aufsto-
ckung auf 95 % bzw. 90 %.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass 
für das Personal der Kita Blumenwiese ab 
18.01.2021 Kurzarbeit aufgrund der Coro-
na-Verordnung Baden-Württemberg einge-
führt wird.

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung 
über Baugesuche                      

  Errichten eines 60 m²-Schuppens - 
öffentlich-rechtlicher Vertrag, 

  Flst.Nr. 667, Gewann Altonau
Zu diesem TOP erläuterte Bauamtsleiter 
Jürger Pflieger, dass das betreffende Grund-
stück im Außenbereich liegt. Eine Privile-
gierung als Landwirt ist nicht gegeben. Das 
Landratsamt hält die Errichtung eines Ge-
räte- und Lagerschuppens in der erforder-
lichen Größe im Rahmen eines befristeten 
öffentlich-rechtlichen Vertrages für denkbar, 
da durch die Bewirtschaftung ein wesent-
licher Beitrag zur Offenhaltung der Land-
schaft geleistet wird. Nach Rücksprache 
mit dem Landratsamt hat der Antragsteller 
nachgewiesen, dass er mehr als eine Fläche 
von einem Hektar bewirtschaftet. Die Flä-
chen wurden von der Unteren Naturschutz-
behörde geprüft und anerkannt. 

In der Sitzung am 15.07.2020 hat der Tech-
nische Ausschuss die Errichtung des Schup-
pens im Rahmen eines befristeten, öffent-
lich-rechtlichen Vertrages mit folgenden 
Aussagen abgelehnt:
- Es handelt sich um keinen landwirt-

schaftlichen Betrieb.
- Aufgrund der geschlossenen Bauweise 

ist nicht feststellbar, ob der Schuppen 
zweckentsprechend genutzt wird.

- Es ist fraglich, ob die Maschinen und der 
Schuppen in der Größe erforderlich sind.

- Es wurde darauf hingewiesen, dass für 
das Abstellen eines Traktors ein ölun-
durchlässiger Boden erforderlich ist.

- Es sind weitere Angaben über die Bau-
weise und Bodenplatte erforderlich.

- Es wird die Schaffung eines Präzedenz-
falles befürchtet.

- Es wird angeregt, die Naturschutzbehör-
de zu einem Ortstermin einzuladen.

Mit Bescheid vom 26.08.2020 hat das Land-
ratsamt daraufhin den Abschluss eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages abgelehnt. 
Die Ablehnung wurde mit der fehlenden Pri-
vilegierung sowie den Stellungnahmen der 
Gemeinde und der Unteren Naturschutzbe-
hörde begründet.

Seitens des Antragstellers wurde folgende 
Begründung nachgereicht:
- Der Bauherr hat zwischenzeitlich zu den 

bisherigen, zwei landwirtschaftliche 
Grundstücke, Obst-wiesen, Richtung 
Rheinhausen hinzu gekauft und zwei 
weitere sind derzeitig noch in Planung.

- Der Bauherr zahlt schon seit mehreren 
Jahren Beiträge an die Landwirtschaftli-
che Berufsgenos-senschaft.

- Die geschlossene Bauweise des Schup-
pens wurde gewählt, um die unterge-
stellten landwirt-schaftlichen Maschi-

nen, Anhänger, Werkzeuge usw. vor 
Unbefugten und Diebstahl, zu schützen.

- Anhand der Geräte-Liste dürfte es plau-
sibel sein, dass die Größe des Schuppens 
von 60 qm, erforderlich sein wird. Dies 
wurde auch so vom Landwirtschaftsamt 
und vom Landratsamt be-rechnet und 
genehmigt.

- In dem Schuppen soll kein Traktor abge-
stellt werden. Es wird deshalb auch kein 
ölundurchlässi-ger Boden, notwendig 
sein.

- Für den Schuppen ist als Baumaterial 
Holz vorgesehen.

Aufgrund der nachgereichten Begründung 
sah die Verwaltung die Voraussetzung für 
eine noch-malige Behandlung des Bauan-
trags gegeben. Die Zustimmung zur Errich-
tung des Schuppens wurde unter der Vor-
aussetzung  für möglich erachtet, dass die 
vorhandenen Container entfernt werden 
und die Bewirtschaftung einer von der Na-
tuschutzbehhörde anerkannten Fläche von 
mehr als 1 ha erfolgt.

Der Gemeinderat hat nach erneuter Be-
ratung der Errichtung des Schuppens im 
Rahmen eines befristeten, öffentlich-rechtli-
chen Vertrages unter der Voraussetzung zu-
gestimmt, dass die vorhandenen Container 
entfernt werden und die Bewirtschaftung 
einer von der Natuschutzbehörde aner-
kannten Fläche von mehr als 1 ha erfolgt.

TOP 9 Bekanntgabe von Baugesuchen 
im Kenntnisgabeverfahren                                                  

  Errichtung eines Einfamilienfer-
tighauses mit Carport, Flst.Nr. 
10322, Im Schmittin-Garten 19

Der Gemeinderat nahm das Bauvorhaben 
zur Kenntnis.

TOP 10 Annahme von Spenden
               Beratung und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme ei-
ner Spende in Höhe von 200 € für Spielma-
terial in der Kita Blumenwiese zu. 

Die Gemeinde Weisweil bedankt sich für die-
se Spende. 

TOP 11 Ausarbeitung von Richtlinien für 
die Vergabe von Grundstücken 
bei Grundstücks verkäufen durch 
die Gemeinde;

               Beratung und Beschlussfassung

TOP 12 Ausarbeitung von Richtlinien für 
die Vergabe von Grundstücken 
bei Grund-stücksverpachtungen 
durch die Gemeinde;

               Beratung und Beschlussfassung

TOP 13 Richtlinien für die Entwicklung ei-
nes „Einheimischen Modells“ nach 
Mustererlass  BauGB 2017 (Wirt-
schaftsministerium BW);

               Beratung und Beschlussfassung

TOP 14 Ausarbeitung von Richtlinien und 
Richtwerten für eine soziale Infra-

strukturabgabe; 
  Beratung und Beschlussfassung             
 
TOP 15 Regelungen zur Ferienwohnun-

gen in allen bebauten Bereichen 
nach Mustererlass BauGB 2017 
(Wirtschaftsministerium BW);

               Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Michael Baumann führte zu 
TOP 11 bis 15 aus, dass die Gemeinderäte 
Claudia Heyenga, Rosemarie Schmidt, Anna 
Huber, Kurt Schmidt und Klemens Hamann 
mit Antrag vom 22.12.2021 die Einberufung 
einer Gemeinderatssitzung unter Benen-
nung der unter TOP 11 bis 15 genannten Ta-
gesordnungspunkte beantragt haben. 

Aus Sicht der genannten Gemeinderäte wur-
de die Ausarbeitung der entsprechenden 
Richtlinien für erforderlich gehalten, um die 
Vergabe von Grundstücken transparenter, 
schneller und rechts-sicherer zu machen.

Gemeinderat Fink erklärte, dass ihm bisher 
keine gerichtlichen Klagen gegen eine Ent-
scheidung zur Grundstücksvergabe bekannt 
sind. Er wies darauf hin, dass Grundstücks-
vergaben bisher schon diskutiert und ent-
schieden wurden und hielt weitergehende 
Richtlinien nicht für erforderlich. Vielmehr 
sah er eine Überregulierung in diesen Anträ-
gen und baut auf eine Festlegung durch den 
Gemeinderat im jeweiligen Einzelfall.

Bürgermeister Michael Baumann wies zu 
Top 11 darauf hin, dass die bisherige Verga-
be von Grundstücken bereits nach vom Ge-
meinderat festgelegten Richtlinien erfolgt 
ist. Die bisherigen Richtlinien sind so gestal-
tet, dass „Einheimische“ einen bevorzugten 
Zuschlag erhalten können. Der Verwaltung 
ist bewusst, dass diese Richtlinien ggf. heu-
tigen rechtlichen Anforderungen nicht in 
allen Punkten entsprechen, diese aber ganz 
bewusst so vom Gemeinderat gewählt wur-
den. Damit konnten bei der Vergabe der 
Bauplätze im „Schmittin-Garten“ auch alle 
damals interessier-ten Weisweiler einen 
Bauplatz erhalten. 

Sicher werde man bei der nächsten Verga-
berunde, welche voraussichtlich im Bauge-
biet „Obere Mühle“ sein wird, diese Richtli-
nien neu überdenken müssen. Spätestens 
jetzt, wo diese Thematik im Gemeinderat 
angesprochen wird, lässt sich dies nicht ein-
fach übersehen. Darüber hinaus ist zu über-
legen, ob für alle Punkte Richtlinien erstellt 
werden sollen, auch wenn hierfür rechtliche 
Vor-schriften bestehen.

Gemeinderat Stroda hielt allgemeine Richt-
linien für nicht zielführend und nicht emp-
fehlenswert und sprach sich dafür aus, dass 
Richtlinien bedarfsgerecht erstellt werden.

Gemeinderat Hamann hielt die Richtlinien 
nach dem Ulmer Modell für sehr transparent 
und sehr empfehlenswert und erklärte, dass 
dieses Vergabesystem auch in den umlie-
genden Gemeinden angewendet wird.

Gemeinderat Leibbrand wies darauf hin, 
dass bei der Bauplatzvergabe im Baugebiet 
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Schmittin-Garten alle Interessenten bedient 
werden konnten. Er verwies auf die vielen 
wichtigen Aufgaben, die im Moment anste-
hen. Es gelte, die Entwicklung des Schanz-
lin-Areals und des Bereichs „Kreuzacker“ si-
cher und erfolgreich voranzubringen. Diese 
jetzt geforderten Arbeiten und andere Auf-
gaben legen die Verwaltung lahm. Aus die-
sem Grund vertrat er die Meinung, dass die-
se Viel-zahl an Richtlinien dann abgearbeitet 
werden sollte, wenn dies anstehe. Außer-
dem sei der Sinn der Richtlinien zu prüfen. 
Er appellierte an alle Räte, für die wichtigen 
Aufgaben der Gemeinde ihre Kräfte zu bün-
deln und gemeinsam am Erreichen dieser 
Ziele zu arbeiten. 

Gemeinderätin Heyenga äußerte, dass die 
Bauplatzpreise in die Höhe gehen werden 
und es sein könne, dass die Einheimischen 
sich diese nicht mehr leisten können. Weiter 
erklärte Frau Heyenga, dass man mit den 
Richtlinien Sozialpolitik machen kann und 
Ferienwohnungen konkre-te Auswirkungen 
auf die Bürger hätten. Mit den gestellten An-
trägen soll die Verwaltung nicht lahmgelegt 
werden, deshalb soll zunächst ein Grund-
satzbeschluss erfolgen.

Bürgermeister Baumann ging im Einzelnen 
auf die Anträge wie folgt ein:

Er wies darauf hin, dass die Vergaberichtlini-
en für Grundstücksvergaben in absehbarer 
Zeit zu klären sind. 

Zur Grundstücksverpachtung verwies er 
auf das bisherige Vorgehen, wonach gera-
de sog. „Hand-tuchgrundstücke“ bevorzugt 
und sinnvollerweise an einen nebenliegen-
den Bewirtschafter verge-ben werden. Da-
bei beachtet der Gemeinderat auch, dass 
Haupterwerbslandwirte bevorzugt wer-den 
und hierbei eine gewisse Gleichbehand-
lung unter allen Interessierten angestrebt 
ist. Bei den wenigen Verpachtungen im Jahr 
scheint aus seiner Sicht eine Richtlinie hier-
für eher ungeeignet. 

Der Antrag auf Erstellung eines „Einheimi-
schenmodells“ entspricht eigentlich der 
Vergaberichtlinie für Grundstücksvergaben. 
Hier muss aus seiner Sicht beides Mal das-
selbe gemeint sein. 

Richtlinien für eine soziale Infrastrukturab-
gabe machen aus Sicht des Bürgermeisters 
ebenfalls keinen Sinn. Die Möglichkeiten für 
eine solche Abgabe sind gesetzlich geregelt 
und können nicht in allen Bereichen über ei-
nen Kamm geschert werden. Die Festlegung 
von Abzügen in einem Baugebiet kann nicht 
mit dem nächsten verglichen werden, da 
sich Abzüge an öffentlichen Ver-kehrsflä-
chen und anderen Gesichtspunkten orien-
tiert und der Gemeinderat nur innerhalb 
eines gewissen Spielraumes entscheiden 
kann. Wer bereits ein erschlossenes Grund-
stück im Ortsbe-reich hat, kann nicht mit 
weiteren Abzügen belastet werden. 

Zusammenfassend wird also im Zusammen-
hang mit der Vergabe der Bauplätze im ge-
planten Baugebiet Obere Mühle zu klären 

sein, welche Richtlinien dort angewandt 
werden sollen. Darüber hinaus ist zu über-
legen, ob für alle anderen Punkte Richtlinien 
erstellt werden sollen, auch wenn hierfür 
rechtliche Vorschriften bestehen.

Danach wurde über die Anträge im Einzel-
nen abgestimmt.

Der Gemeinderat hat die gestellten Anträge 
auf Ausarbeitung von Richtlinien zu TOP 11 
bis TOP 15 mehrheitlich abgelehnt.

TOP 16 Bekanntgaben des  
Bürgermeisters

Corona-Verordnung / Schließung der Kin-
derbetreuungseinrichtungen
Bürgermeister Michael Baumann infor-
mierte, dass die Landesregierung die Ent-
scheidung über die weitere Schließung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund 
vorliegender Infektionen in einer Kita in Frei-
burg zurückgestellt hat.

TOP 17 Fragen zu Gemeindeangelegen-
heiten/Frageviertelstunde

Eine Bürgerin wies darauf hin, dass der Über-
gang im Bereich des Badesees beschädigt 
ist und repariert werden soll. Bürgermeister 
Baumann sagte eine Überprüfung zu.

Ein Bürger bat darum, dass dort, wo die 
Kleinkindbetreuung im Kinderhaus derzeit 
die Seitenein-gänge benutzt auch der Win-
terdienst gewährleistet werden soll.

TOP 18  Anfragen aus dem Gemeinderat
Gemeinderätin Jutta Zeisset dankte dem 
Spender des Spielmaterials für die Kita Blu-
menwiese und freute sich darüber, dass be-
sonders in diesen Zeiten gespendet wird.

Gemeinderat Kurt Schmidt erklärte, dass 
in der nächsten Sitzung des Gemeinderats 
überlegt werden sollte, an welche Einrich-
tung die Vergütung für die Mitgliedschaft 
im Kommunalbeirat der badenova gespen-
det werden soll.

Gemeinderätin Claudia Heyenga wies da-
rauf hin, dass der Gemeinderat beantragt 
hatte, über das Schanzlin-Gelände in öffent-
licher Sitzung zu beraten und bedauerte, 
dass dem Antrag nicht statt-gegeben wur-
de. Bürgermeister Michael Baumann hielt 
die von Gemeinderätin Claudia Heyenga ge-
schilderte Darstellung für bedauerlich. Das 
Schanzlin-Gelände wurde von einem Inves-
tor er-worben und es soll nun in nichtöffent-
licher Sitzung über Vertragsinhalte gespro-
chen werden. Eine öffentliche Behandlung 
dieser Punkte ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich, weil für die Ge-meinde nach-
teilig und um das Projekt nicht zu gefähr-
den. Die Angelegenheit wird zu gegebener 
Zeit in öffentlicher Sitzung behandelt.

Gemeinderat Klemens Hamann bat darum, 
dass die Protokolle der Sitzungen des Ge-
meinderats diesem fristgerecht vorgelegt 
werden sollen. Weiter regte Herr Hamann 
an eine Infoveranstaltung zur Sanierungs-

maßnahme IVECO und die Erstellung eines 
Mietspiegels an. Bürgermeister Mi-chael 
Baumann erklärte, dass die Protokolle der-
zeit aufgearbeitet werden. Weiter erklärte 
Herr Baumann, dass es bzgl. der Sanierungs-
maßnahme IVECO einen Zwischenbericht 
gibt, der je-doch der Verwaltung noch nicht 
vorliegt und in Aussicht gestellt ist, dass das 
Landratsamt in ab-sehbarer Zeit eine Aussa-
ge zum zweiten Sanierungsschritt machen 
wird. Zum Mietspiegel erklärte Herr Bau-
mann, dass aufgrund der wenigen vorlie-
genden Angaben bei kleineren Gemeinden, 
kei-ne verbindliche Angaben zum Mietspie-
gel erstellt werden könne.

Gemeinderat Kurt Schmidt erkundigte sich 
nach dem Sachstand der erfolgten Gesprä-
che bzgl. des Trinkwasserbrunnens Forch-
heim. Bürgermeister Michael Baumann 
äußerte, dass derzeit die Daten zu dieser 
Angelegenheit gesammelt und in einer der 
nächsten Sitzungen des Gemeinderats vor-
gestellt werden sollen.

Gemeinderätin Anna Huber erkundigte 
sich nach dem Sachstand bzgl. der Bedarfs-
planung für die Kinderbetreuung und der 
Spielplatzbegehung. Bürgermeister Micha-
el Baumann erklärte, dass die Verwaltung 
noch Daten für die Bedarfsplanung zu-
sammenstellen muss und nach der Fertig-
stel-lung der Haushaltsplanung die Mittel 
beschlossen sind und dann eine Begehung 
der Spielplätze erfolgen soll.

Gemeinderätin Anna Huber erkundigte sich, 
ob der Schotterweg zwischen dem Bauge-
biet Sch-mittin-Garten und dem Anwan-
denweg unbeleuchtet bleibt. Bürgermeister 
Michael Baumann er-klärte, dass eine Be-
leuchtung von Wegen nur innerorts erfolgt.

Gemeinderätin Jutta Zeisset erkundigte sich 
nach dem Sachstand des Ratsinformations-
systems. Bürgermeister Michael Baumann 
erklärte, dass derzeit die vorliegenden An-
gebote aufbereitet werden.

Gemeinderätin Rosemarie Schmidt fragte 
an, wer zu Terminen der Arbeitskreise ein-
lädt, nach-dem die Ausschüsse weggefallen 
sind. Bürgermeister Michael Baumann er-
klärte, dass der Ge-meinderat entscheidet, 
wer in dem Arbeitskreis mitwirkt. In der Re-
gel führt der Bürgermeister den Vorsitz. 

PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



10 | FREITAG, 05. FEBRUAR 2021    Mitteilungsblatt der Gemeinde WEISWEIL

AUS  DEN   
GEMEINDERATSFRAKTIONEN

  
Sehr geehrte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
das Gesetz zur Änderung der Gemeindeord-
nung (GemO) u.a. vom 14. Oktober 2015 
räumt den Fraktionen im Gemeinderat 
das Recht ein, ihre Auffassungen im Amts-
blatt der Gemeinde darzulegen (§ 20 Abs. 
3 GemO). Verantwortlich für den Inhalt der 
Beiträge der Fraktionen in dieser Rubrik sind 
die jeweiligen Fraktionen selbst. 

Eine Haftung für fälschliche Darstellungen, 
fehlerhafte Informationen oder ähnliches 
wird seitens der redaktionell Verantwortli-
chen nicht übernommen. 

 
 

Keine Mehrheit für klare  
Kriterien bei der  

Grundstücksvergabe    
Wir hatten in der letzten Ratssitzung unter 
anderem vorgeschlagen, Richtlinien für die 
Vergabe von Bauplätzen (etwa in der Obe-
ren Mühle) zu erarbeiten: 
  
Für jeden sollte durch ein Punktesystem klar 
erkennbar sein, wer warum einen Bauplatz 
erhält. So würde der Eindruck vermieden, 
der Gemeinderat entscheide nach Anse-
hen der Person. Der Gemeinderat sah das 
mehrheitlich nicht so und will lieber auch 
weiterhin im Einzelfall entscheiden. Für die 
Badische Zeitung (30.01.21) ist dies eine 
„vertane Chance“: „Wer Mauschelei, Vetter-
leswirtschaft oder dem bloßen Anschein 
dergleichen einen Riegel vorschieben will, 
ist mit klaren Regeln gut bedient.“ 

Gleiche Bedingungen für alle Häuslebau-
er mehrheitlich abgelehnt   
Auch wollten wir in der letzten Sitzung eine 
soziale Infrastrukturabgabe für Bauherren 

einheitlich regeln: Bei einem neuen Bau-
gebiet wird jedem, der ein Grundstück ein-
bringt, als soziale Infrastrukturabgabe ein 
Anteil von zurzeit 36 Prozent abgezogen. 
Davon finanziert die Gemeinde etwa den 
Ausbau unseres Kanalsystems oder unserer 
Kinderbetreuungseinrichtungen, der durch 
die Ortserweiterung notwendig wird. Wer 
über Gebietsabrundungen oder einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan zu einem 
Bauplatz kommt, muss bisher nichts der-
gleichen zahlen. Hier wollten wir für klare 
Regeln und damit für mehr Gerechtigkeit 
sorgen.   

Darüber hinaus hatten wir auch andere An-
träge eingebracht, etwa für eine klare Vor-
gabe, wieviel Ferienwohnungen in einem 
Neubau enthalten sein dürfen. All unsere 
Anträge wurden von der Mehrheit der Räte 
abgelehnt. Schade! Eine offene, moderne 
und transparente Kommune ist uns wichtig. 
Dafür werden wir uns auch in Zukunft ein-
setzen! 
  
Claudia Heyenga, Anna Huber, Rosemarie 
Schmidt – Fokus Weisweil 
Kurt Schmidt – Bürgerliste 
Klemens Hamann – Liste Weisweil Aktiv 

 
 

Mitteilungen 
des Landratsamtes
Emmendingen

Kontaktstelle Frau und Beruf 
Freiburg – Südlicher Oberrhein 
ist für Fragen und Beratung te-
lefonisch und online erreichbar 
Infos und Unterstützungsangebote zur 
Corona-Pandemie unter  
htpps://frauundberuf.freiburg.de   
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
sind Beratungen bis auf weiteres nur te-
lefonisch möglich. Ratsuchende können 
während der telefonischen Sprechzeiten 
unter 0761/201-1731 einen Termin verein-
baren (Mo, Di, Mi und Fr 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr, Mo, Mi und Do 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr). 
Per Mail an frau_und_beruf@stadt.freiburg 
ist die Kontaktstelle Frau und Beruf jeder-
zeit erreichbar. Beratungen sind telefonisch 
und online möglich. Auf der Internetseite 
htpps://frauundberuf.freiburg.de bietet die 
Kontaktstelle hilfreiche Infos, Adressen und 
Angebote rund um die Themen Leben und 
Arbeiten während der Corona-Pandemie. 
   

Humor: Kraftquelle für Beruf 
und Alltag
Online-Workshop für Frauen am Don-
nerstag, 11. Februar  
Humor ermöglicht uns, auf bestimmte Din-
ge heiter und gelassen zu reagieren. Wie 
sich der Sinn für Humor schrittweise aufbau-
en lässt und Leichtigkeit in den Alltag bringt, 
zeigt ein Online-Workshop am Donnerstag, 

11. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Die Veran-
staltung ist Teil der Reihe „Wiedereinstieg 
kompakt“, zu der die Kontaktstelle Frau und 
Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein regel-
mäßig einlädt. Die Teilnahme ist kostenfrei 
nach Anmeldung unter www.freiburg.de/
frauundberuf möglich. 
In dem Workshop verrät die Betriebswirtin 
und Humor-Trainerin Kirsten Hänle prak-
tische Methoden und Techniken, um den 
Humor zu trainieren. Denn dieser verbessert 
die Kommunikation, nimmt die Angst vor 
Fehlern und beugt Stress vor. Mit Humor 
gelingt es, Abstand zu gewinnen, die Pers-
pektive zu verändern und neue Lösungen zu 
finden. Über eigene Schwächen zu schmun-
zeln gibt wiederum Selbstsicherheit und 
bringt Sympathie. 
Die Veranstaltungsreihe „Wiedereinstieg 
kompakt – Information und Austausch für 
Frauen“ steht allen Frauen offen, die nach 
einer Familienphase oder beruflichen Aus-
zeit wieder erwerbstätig werden wollen. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie finden alle Angebote im 
ersten Halbjahr 2021 online statt. Das Ge-
samtprogramm gibt es auf der Website der 
Kontaktstelle Frau und Beruf unter www.
freiburg.de/frauundberuf. 
 
 

Corona-Teststation  
Malterdingen
Geänderte Öffnungszeiten   
Die Corona-Teststation auf dem Parkplatz 
am Bahnhof Riegel-Malterdingen hat ihre 
Öffnungszeiten geändert. Sie ist nun unter 
der Woche Montag, Mittwoch und Freitag 
von 17:00 bis 19:00 Uhr sowie Samstag und 
Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. 
Die Corona-Teststation ist eine reine Ab-
strichstelle. Sie kann zu den Öffnungszeiten 
nur durch vorherige Anmeldung vom Haus-
arzt, Kinder- und Jugendarzt oder vom Ge-
sundheitsamt aufgesucht werden. Einzige 
Ausnahme: nach Vorlage eines roten Warn-
hinweises in der Corona-Warn-App ist ein 
Corona-Test möglich. 

Patientinnen und Patienten mit Co-
vid-19-Symptomen wenden sich bitte te-
lefonisch an ihren Haus- oder Kinderarzt 
oder an eine Corona-Schwerpunktpraxis. 
Eine Übersicht zu den ver-schiedenen Coro-
na-Anlaufstellen ist unter http://coronakar-
te.kvbawue.de zu finden. Abends, nachts 
sowie am Wochenende ist der Ärztliche Be-
reitschaftsdienst unter 116 117 zu erreichen.
  
 

Bürgerinformationsdienst 
reduziert Öffnungszeiten 
Der Bürgerinformationsdienst des Landrat-
samtes ist ab sofort samstags nicht mehr 
besetzt. Grund sind die zurückgegangenen 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
zum Thema Corona und Impfen. Unter der 
Woche sind die Mitarbeitenden telefonisch 
unter 07641 451-2222 von Montag bis Frei-
tag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 
Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar. 
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Kreistag entscheidet über 
Haushaltsanträge    
Der Kreistag entscheidet in seiner nächsten 
Sitzung am Montag, 8. Februar 2021 um 
15:00 Uhr in der Emmendinger Steinhal-
le (Steinstraße 1) über die Anträge für den 
Haushalt 2021 und damit auch über die 
Höhe der Kreisumlage. Der Haushalt wird 
in der folgenden Sitzung am 22. Februar 
2021 verabschiedet. Die Bevölkerung ist zur 
öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. 
Der Besuch der Sitzung ist nur mit einem 
Mund-Nasenschutz möglich, die Besucher-
zahl ist zudem begrenzt. 
 
 
Kreismedienzentrum macht 
Ferien 
Das Kreismedienzentrum ist in den „Fast-
nachtsferien“ ab Freitag, 12. Februar 2021 für 
eine Woche geschlossen. Erster Öffnungstag 
ist somit Montag, 22. Februar 2021. 
 

Pflegestützpunkt Landkreis 
Emmendingen 
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091 (Frau Knaubert), 07641/451-
3095 (Frau Ziebold), 07641/451-3025 (Frau 
Wensch-Christ)
pflegestuetzpunkt@
landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de 
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder 
persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim 
Hausbesuch.  

 
 

SCHULEN  UND  KINDER SONSTIGES

Digitaler Tag der offenen Tür – 
27.02.2021
Das Gymnasium Kenzingen lädt alle interes-
sierten Kinder mit ihren Eltern recht herzlich 
ein, am Samstag, den 27.02.2021 unseren 
digitalen Tag der offenen Tür zu besuchen. 

An diesem Tag können Sie sich auf unserer 
Homepage www.gymnasium-kenzingen.
de ausführlich über das Gymnasium Ken-
zingen informieren. Lehrer*innen und die 
Schulleitung werden Ihnen die Schule, ihre 
Arbeitsweise und ihre außerunterrichtlichen 
Angebote digital vorstellen.
•	 Ab 10 Uhr wird ein interaktiver digitaler 

Rundgang durch die Schule online ge-
stellt.

•	 Um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr findet 
ein 3040 minütiges LiveInterview  (mit 
Möglichkeit zu Fragen über einen Chat) 
mit der Schulleitung und Gästen (Fremd-
sprachenberatung, SMV, Elternvertreter, 
Paten...) statt.

•	 Für Fragen wird das Sekretariat über eine 
Videokonferenzschaltung von 1112 Uhr 
live zur Verfügung stehen.

Sämtliche Zugangsmöglichkeiten sind 
am 27.02.2021 ab 10 Uhr auf der Home-
page abrufbar. Vom 28.02.-01.03.2021 wer-
den Aufzeichnungen dieser Beiträge sowie 
der interaktive digitale Rundgang online 
verfügbar sein. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit Ih-
ren Kindern besuchen und unsere Infor-
mationsangebote nutzen. 
  
Anmeldetermine 
Mittwoch, 10. März 2021 und Donners-
tag, 11. März 2021 jeweils von 08.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr in der Verwaltung unserer Schule. 
Bitte bringen Sie den ausgefüllten Anmelde-
bogen unserer Schule, das Formular „Grund-
schulempfehlung“ (Blatt 3 Δ) und das „For-
mular für die Anmeldung“ (Blatt 4 Δ) sowie 
die Geburtsurkunde (Familienstammbuch) 
oder einen Identitätsnachweis mit. Den 
Anmeldebogen erhalten Sie als Download 
auf unserer Homepage oder vor Ort. Vor-
aussichtlich wird auch eine digitale Form 
der Anmeldung möglich sein, die Originale 
der Grundschulempfehlung sind in diesem 
Fall bis spätestens 11.03.2021 per Post an 
uns senden. Wir stehen Ihnen gerne auch 
telefonisch für ein Anmeldegespräch zur 
Verfügung. Wenden Sie sich an die Schul-
leitung, falls Sie weitere Informationen oder 
eine persönliche Beratung wünschen. Bitte 
vereinbaren Sie für ein Beratungsgespräch 
rechtzeitig einen Termin in unserer Verwal-
tung unter Tel. 07644 91130. 
 
Thilo	Feucht;	OStD
Schulleiter 
 
 

Volkshochschule  
Nördlicher Breisgau

Online- und Präsenz-Angebote 
der VHS Nördlicher Breisgau: 
Und das Meer wird brausen...– 
Interessenpolitik im Pazifik 
USA und China beim Kräftemessen im 
Pazifik (12018O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, 
Videoplattform Zoom, Di., 09.02.2021, 
19:30 - 21:00 Uhr 
  
Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung (15039O) 
Online-Portal, Webinar, vhs.cloud, 
Mi., 10.02.2021, 19 - 20 Uhr 
  
Französisch (A1) - Anfänger*innen mit 
Vorkenntnissen für Wiedereinsteiger*in-
nen (43175O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, Vi-
deoplattform Zoom, 12-mal mittwochs, 
10:00-11:30 Uhr, Beginn: 24.02.2021 
  
Chinesisch zum Kennenlernen - Einfüh-
rung in die chinesische Sprache und Kul-
tur (47151O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, Vi-
deoplattform Skype, 3-mal mittwochs, 
18:00-19:30 Uhr, Beginn: 24.02.2021 

Kaffee-Seminar (11640O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, 
Videoplattform Zoom, Sa., 27.02.2021, 
15 - 17 Uhr. 
  
Französisch (A2) - Leichtfortgeschrittene 
für Wiedereinsteiger*innen (43200O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, 
Videoplattform Zoom, 12-mal montags, 
18:00-19:30 Uhr, Beginn: 01.03.2021 
  
Business English (A2) – Leichtfortge-
schrittene (42030O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, 
Videoplattform Zoom, 10-mal dienstags, 
17:30-19:00 Uhr, Beginn: 02.03.2021 
  
Bierkultur 4.0 - Die Vielfalt der Bierstile 
(11629O) 
Online-Portal, Online Schulungsraum, 
Videoplattform Zoom, Mi., 03.03.2021, 
19:00 - 21:30 Uhr 
  
Ehegattentestamente / Testamente für 
eingetragene Lebenspartner (15031O) 
Online-Portal, Webinar, vhs.cloud, 
Mi., 03.03.2021, 19 - 20 Uhr 
  
Blick auf die Weltbörsen: Wann platzt die 
Blase ? (14003O) 
Online-Portal, Webinar, vhs.cloud, 
Do., 04.03.2021, 19 - 20 Uhr 
  
Voraussetzung für alle Kurse, dass diese im 
Rahmen der Corona bedingten Einschrän-
kungen durchgeführt werden dürfen. 

Technische Voraussetzungen für alle Online-
angebote: PC/Laptop mit Kamera und Mi-
krofon. Anmeldung mit Angabe der jewei-
ligen Kursnummer bei der Geschäftsstelle 
der VHS Nördlicher Breisgau, 79312 Emmen-
dingen, Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 
9225-0, E-Mail: info@vhs-em.de, Internet 
www.vhs-em.de. 
  
  
 

 
 
  

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter 
auch unter www.primo-stockach.de 
abrufen und durchblättern. 

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

Mit unserem Online-
Kalkulator buchen Sie
übrigens Ihre Anzeigen
einfach und bequem.
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Die Bürozeiten im  
Evangelischen Pfarramt  
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Dienstag  16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00-11:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216  Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 

Das Pfarramt bleibt bis auf weiteres 
für den Besucherverkehr geschlossen. 
Bitte wenden Sie sich zu den Bürozei-
ten von Frau Schmidt mit Ihrem Anlie-
gen per Telefon oder E-Mail an uns. 

Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 (Termine nach Absprache) 
E-Mail: keno.heyenga@kirche-weisweil.de 

www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 

Neben dem Online-Gottesdienst bieten wir 
Ihnen für den kommenden Sonntag auch 
wieder – wie gewohnt – einen Hausgottes-
dienst an. Der Gottesdienst kommt von ei-
ner Pfarrerin / einem Pfarrer aus dem Kir-
chenbezirk Emmendingen.
Den Hausgottesdienst erhalten Sie ab Frei-
tagvormittag bei der Bäckerei Speck und 
bei der Metzgerei Ehret in Weisweil sowie 
bei der Metzgerei Kaiser in Rheinhausen. 
Sie können sich die Vorlagen auch auf unse-
rer Webseite www.kirche-weisweil.de herun-
terladen. 

Aktuelles zum kirchlichen Leben in unse-
rer Gemeinde: Gottesdienste im Februar 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
nach wie vor ist unser Gemeinde- und Got-
tesdienstleben durch den »Lockdown« ein-
geschränkt. Bis einschließlich 21. Februar 
verzichten wir auf Präsenzgottesdienste in 
der Kirche. Mit den Online-Gottesdiensten 
im Februar (Näheres	 dazu	 finden	 Sie	 weiter	
oben) und dem wöchentlich erscheinenden 
Hausgottesdienst wollen wir Ihnen aber 
weiterhin einen Gottesdienst am Sonntag 
ermöglichen. Wir bedauern es sehr, dass 
wir nicht in der Kirche zur Gottesdienst-
feier zusammenkommen. Gleichsam sind 
wir der Meinung, dass unsere Kirchenge-
meinde damit einen kleinen Beitrag leisten 
kann, um Kontakte zu reduzieren, mögliche 
Neuinfektionen zu verhindern und so vor 
allem die Risikogruppen aktiv zu schützen. 
Wir sind zwar von unserem Schutz- und 
Hygienekonzept für unsere Gottesdienste 
überzeugt und werden dieses auch weiter-
hin konsequent anwenden, wenn wir die 
Kirche wieder für Gottesdienste öffnen. Wir 
meinen aber auch, dass wir in dieser heik-
len Phase der Pandemie mit ihren vielen 
Todesfällen von unserem grundsätzlichen 
Recht, Präsenzgottesdienste zu feiern, kei-
nen Gebrauch machen sollten. Die freie Re-
ligionsausübung, die uns im Grundgesetz 
zugesichert ist, ist unseres Erachtens auch 

ohne Präsenzgottesdienste möglich – etwa 
mit unseren Haus- und Online-Gottes-
diensten. Darüber hinaus ist unsere Kirche 
an den Wochenenden für die persönliche 
Andacht geöffnet. Weiterhin müssen alle 
Gemeindeveranstaltungen entfallen. 
Derzeit sind kirchlichen Zusammenkünf-
te nur digital per Videokonferenz möglich.  
Auch die Geburtstags- und Hausbesu-
che müssen wir leider weiter aussetzen. 
Im Januar erhalten alle Gemeindeglie-
der ab 70 Jahren, die einen Geburtstag 
feiern, eine Glückwunschkarte per Post.  
Wenn die Zahl der Neuinfektionen zurück-
geht, kann unser Besuchsdienstkreis auch 
wieder Besuche an der Haustür machen. 
Das bleibt jedoch noch abzuwarten. Trau-
erfeiern können unter Einhaltung der 
Abstandsregeln auf dem Friedhof statt-
finden. Die maximale Teilnehmendenzahl 
ist auf 100 Personen festgelegt. Wir hoffen 
weiterhin auf Ihr Verständnis, liebe Leserin, 
lieber Leser, und wünschen Ihnen Gottes 
Schutz und Segen in dieser schwierigen Zeit. 

  
»Mutmacher«:  

Videoimpulse von Pfarrer  
Keno Heyenga   

Jeden Freitag können Sie sich ein »Mut-
macher-Video« von Pfarrer Keno Hey-
enga ansehen – auf www.kirche-weis-
weil.de, facebook.com/kircheweisweil 
oder über den »Mutmacher-Kanal« un-
serer Kirchengemeinde. 

Leider müssen wegen der Corona-Pandemie 
derzeit auch die Kindergottesdienste im Ge-
meindehaus ausfallen. Wir möchten Euch 
Kinder aber darauf aufmerksam machen, 
dass Ihr jeden Sonntag über die Webseite 
www.kirchemitkindern-digital.de einen 
Online-Kindergottesdienst feiern könnt.  

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Weisweil mit Rheinhausen

Sonntag, 07. Februar 
Ab 08:00 Uhr: Online-Gottesdienst 
aus dem Bleichtal
abrufbar unter www.kirche-weisweil.de 

Wegen der unsicheren Pandemie-Lage 
hat sich unser Kirchengemeinderat ent-
schieden, bis zum 21. Februar die Prä-
senzgottesdienst in der Kirche auszu-
setzen.
Die evangelischen Kirchengemeinden im 
Bleichtal und in Herbolzheim verzichten 
ebenfalls auf Präsenzgottesdienste. Um 
das Gottesdienstleben in den Gemein-
den aufrechtzuerhalten, wurde eine ge-
meinsame kleine Gottesdienstreihe ins 
Leben gerufen.

Im Februar bieten die genannten Ge-
meinden Ihnen jeden Sonntag abwech-
selnd einen Online-Gottesdienst an:
•	 am 07. Februar aus dem Bleichtal mit 

Pfarrer Botho Jenne,
•	 am 14. Februar aus Herbolzheim mit 

Pfarrer Oliver Wehrstein,
•	 am 21. Februar aus Weisweil mit Pfar-

rer Keno Heyenga.
 
Die Online-Gottesdienste können 
sie jeden Sonntagmorgen, ab 08:00 
Uhr, auf unserer Webseite www.kir-
che-weisweil.de  abrufen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona-Pandemie hat im vergangenen 
Jahr auch dazu geführt, dass wir nur wenige 
Taufen feiern konnten und viele Familien die 
Taufe ihres Kindes verschieben mussten. 
Leider war es uns aufgrund der aktuellen 
Situation bisher nicht möglich, Tauftermine 
für dieses Jahr festzulegen. Wir gehen im 
Kirchengemeinderat davon aus, dass wir 
in jedem Fall bis	Ostern keine Taufen feiern 
können; wahrscheinlich werden Tauffei-
ern erst in der zweiten Jahreshälfte wieder 
möglich sein. An dieser Stelle möchten wir 
jedoch alle Familien, die ihr Kind taufen 
lassen möchten, darauf hinweisen, dass wir 
Tauftermine anbieten werden, sobald dies 
die Pandemie-Situation zulässt. Wir hoffen, 
dass die weitere Entwicklung der Pandemie 
im März oder April besser einzuschätzen ist 

und es wieder Sinn macht, Tauftermine fest-
zulegen. Bei der Terminfindung wollen wir 
uns so flexibel wie möglich zeigen. Denk-
bar sind Taufen im kleinen Familienkreis, im 
Rahmen von Gemeindegottesdiensten im 
Freien oder in der Kirche. 

In der Hoffnung, dass wir im zweiten Halb-
jahr Taufen feiern können, grüßen wir alle 
Familien, die eine Taufe planen, und wün-
schen Ihnen und Euch viel Geduld und Zu-
versicht in dieser besonderen Zeit. 
  
Neue Öffnungszeiten im Pfarramt 
Mit dem neuen Jahr haben sich die Öff-
nungszeiten in unserem Pfarramt geändert. 
Bitte beachten Sie, dass Sie unsere Pfarr-
amtssekretärin Rosemarie Schmidt statt am 
Montagnachmittag nun am Dienstagnach-
mittag im Pfarramt erreichen können. 

Folgende Öffnungszeiten gelten seit dem 
01.01.2021: 
Dienstags  16:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstags 09:00 bis 11:00 Uhr 
Bitte beachten Sie außerdem, dass unser 
Pfarramt wegen der aktuellen Pandemie-La-
ge für den Besucherverkehr geschlossen ist. 
Sie können sich mit Ihrem Anliegen aber 

gerne telefonisch bei uns melden – am bes-
ten zu den oben angegebenen Öffnungszei-
ten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
  
Offene Kirche am Wochenende 
Jedes Wochenende ist unsere Kirche für 
Sie geöffnet: freitags von 15 bis 18 Uhr, 
samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. 
Sie können unter Wahrung der Abstands-
regeln und weiterer Schutzmaßnahmen, 
die Ihnen auf Hinweisschildern erklärt 
werden, unsere Kirche für Stille, Gebet 
und Ihre persönliche Andacht nutzen. 
Bitte beachten Sie, dass die Kirche in der 
Winterzeit bereits um 18 Uhr geschlossen 
wird. Danke. 

  
Mit dem Wochenspruch für den Sonntag 
Sexagesimae grüße ich Sie – auch im Namen 
des Kirchengemeinderats – und wünsche 
Ihnen Kraft, Hoffnung und Geduld in dieser 
schweren Zeit. 
»Heute, wenn ihr seine Stimme hören wer-
det, so verstockt eure Herzen nicht.« 
(Hebräerbrief 3,15) 
  
Ihr / Euer 
Pfarrer	Keno	Heyenga 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Sinngemäß bin ich in der jüngeren Vergan-
genheit gefragt worden: „Können wir uns 
in dieser Zeit überhaupt noch freuen?“ Die 
Frage stellt niemand, der verständlicherwei-
se gerade unter dem Corona-Blues leidet, 
sondern jemand, der allen Grund zur Freu-
de hatte, sich aber angesichts der Gesamt-
lage fast nicht traute, sie zu zeigen. Das hat 
mich nicht nur nachdenklich gemacht, son-
dern ein Stück weit bestürzt. Hier geht es 
ja nicht mehr um das Taktgefühl, dass man 
zeigen sollte, wenn Ereignisse im Leben der 
anderen Zurückhaltung üben lassen ob der 
eigenen Befindlichkeit. Es geht darum, dass 
Freude und Heiterkeit, ja dass das Lachen 
wichtige Lebenselixiere sind. Gerade in 
schwierigen Lebensphasen ist es gut, wenn 
wir Ereignisse und Momente haben, die uns 
Freude machen – und diese Freude darf 
auch gezeigt werden. 

In diesen Tagen würde jetzt die Fasent auf 
ihre Höhepunkte zusteuern. Ausgelasse-
ne Freude und ansteckende Heiterkeit, die 
gute Form, den anderen zum Lachen – und 
zum Nachdenken – zu bringen sind das 
Kennzeichen einer schönen Fasent. In der 
gewohnten Weise wird es aus bekannten 
Gründen nicht stattfinden können, was aber 
nicht heißt, dass alles ausfällt. Ich finde es 
toll, dass auch hier wie in vielen anderen 
Bereichen kreative Ideen entstehen und die 
Menschen erreichen. Jede Aktion wird zum 
Zeichen dafür: Die Freude lassen wir uns 
nicht nehmen! 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Seelsorgeeinheit Herbolzheim-Rheinhausen

Das ist gut und es wird dem einen oder der 
anderen Kraft und Zuversicht geben. 

Gottes Segen für Sie alle – und immer wie-
der etwas zum Lachen. Bleiben Sie behütet. 

Dekan Dr. Stefan Meisert 

  
Gottesdienstordnung 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der 
aktuellen Lage zu kurzfristigen Veränderun-
gen kommen kann. Informieren Sie sich da-
her bitte immer wieder auf der Homepage 
www.se-her-rhein.de. Dort erhalten Sie die 
aktuellen Informationen, auch zur Übertra-
gung der Gottesdienste. 

Alle zwei Wochen jeweils um 10.30 Uhr 
übertragen wir den Gottesdienst aus St. 
Alexius oder aus St. Ulrich. In den Wochen 
dazwischen laden wir Sie ein, die vielfältigen 
Angebote von Fernsehgottesdiensten oder 
andere Livestreams wie z. B. jeden Sonntag 
um 10.00 Uhr aus dem Freiburger Münster 
auf www.ebfr.de wahrzunehmen. 

Alle Gottesdienste finden unter Einhaltung 
der geltenden Corona- bzw. Hygieneregeln 
statt. Seit dem 25.01. sind in den Gottes-
diensten medizinische Masken (FFP2 oder 
KN95 oder OP-Masken) zu tragen, der nor-
male Mund-Nasen-Schutz ist dann nicht 
mehr ausreichend. Wir bitten um Beach-
tung.  

Samstag, 6.2.  
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl) Eucharistiefeier 

mit Kerzensegnung und Spen-
dung des Blasiussegens (aus 
Pandemiegründen kein Einzel-
segen) (Pfr. Dr. Meisert) 

Sonntag, 7.2. 
5. Sonntag im Jahreskreis 
8:45 Uhr  St. Ulrich (Oh) Eucharistiefeier 

mit Kerzensegnung und Spen-
dung des Blasiussegens (aus 
Pandemiegründen kein Einzel-
segen) 

10:30 Uhr   St. Alexius (He) Eucharistiefei-
er mit Kerzensegnung und Spen-
dung des Blasiussegens (aus 
Pandemiegründen kein Einzel-
segen) - wird online übertragen - 

(  Vikar P. Vigil Anto) 
17:00 Uhr St. Achatius (Nh) Vesper mit Ker-

zensegnung 
Mittwoch, 10.2. 
18:30 Uhr St. Alexius (He) Eucharistiefeier 
Donnerstag, 11.2. 
9:00 Uhr St. Achatius (Nh) Eucharistiefeier 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa) 

Eucharistiefeier 
Freitag, 12.2.  
18:33 Uhr St. Ulrich (Oh)  „Alles meinem Gott 

zu Ehren“ - Fräuefasent Andacht – 
wird online übertragen 

Samstag, 13.2.  
10:00 Uhr St. Ulrich (Oh) Gottesdienst der 

Fischerzunft 
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl) Eucharistiefeier 

(Vikar P. Vigil Anto) 
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Sonntag, 14.2.  Valentinstag 
8:45 Uhr St. Alexius (He) Eucharistiefeier 

(Vikar P. Vigil Anto) 
10:30 Uhr St. Ulrich (Oh)  Eucharistiefeier 

mit Neuem Geistlichem Lied 
   (Pfr. Dr. Meisert) 
18:00 Uhr Online-Gottesdienste „Valentin 

goes Sofa“ – ökumenische Se-
gensfeier zum Valentinstag 

  

NEUIGKEITEN AUS DER  
KIRCHENGEMEINDE 
Allgemeine Veranstaltungen, etc. 
Die in präsentischer Weise stattfinden sol-
len, bleiben vorerst ausgesetzt. Digitale Zu-
sammenkünfte, Treffen oder Veranstaltun-
gen sind möglich.  

Alles meinem Gott zu Ehren - Fräuefasent 
Andacht am 12.02. um 18:33 Uhr in St. Ul-
rich oder per Livestream  
Für Seele und Leib empfehlen wir: FräueFa-
sentPäckle 2021 kurz FFP2 .Darin enthalten 
ein Fräuefasent-Sandwich, ein Piccolo und 
eine kleine Aufheiterung. Über einen Bei-
trag von 5,- € pro FFP2 würden wir uns sehr 
freuen. Bestellst du bis Dienstag 09.02.21 
ein FFP2 - bringen wir‘s in Hüse gern vorbei. 
Wir prüfen den richtigen Sitz, und beloh-
nen mit einem lustigen Witz. Und liegt das 
Geld passend bereit, ist unser Grinsen be-
sonders breit. Bestellmöglichkeit per E-Mail: 
FFP2021-Se-Her-Rhein@gmx.de, über den 
Gemeindeteambriefkasten in der Kirche 
St. Ulrich und St. Achatius oder per Nach-
richt auf den Anrufbeantworter Telefon 
07643/931561   

„Valentin goes Sofa“  
Am Valentinstag, 14.02. feiern wir um 18.00 
Uhr eine ökumenische Onlineandacht für 
jung und länger Verliebte mit Zuspruch des 
Segens. Da wir dieses Jahr uns nicht in der 
Kirche begegnen können, setzen wir uns 
durch dieses Format mit Ihnen aufs Sofa. 
Und im Anschluss an die Andacht werden 
‚Helden des Südens‘, Kai Escher und Uwe 
Schaudt, mit einem halbstündigen Konzert 
für eine weitere Fortsetzung eines schönen 
Abends als Paar sorgen. Die Andacht und 
das Konzert werden im YouTube-Kanal „Öku-
mene Herbolzheim-Rheinhausen“ übertra-
gen. Machen Sie es sich zu zweit gemütlich, 
stellen Sie sich den Sekt kalt und lassen Sie 
sich durch die Gedanken und die Musik in-
spirieren. Der Segen sei Ihnen allen gewiss! 

Valentin für Trauernde 
Tauffeiern 
Die Feier der Taufe ist weiterhin möglich und 
findet in der Regel als Einzeltaufe statt. Tauf-
termine werden gegenwärtig individuell 
ausgemacht. Bitte melden Sie sich hierzu in 
den Pfarrbüros. 
  
Erstkommunion 2021 
Nach Rücksprache mit den Katechetinnen 
und dem Pfarrgemeinderat werden die 
Erstkommunionfeiern in der Kirchenge-
meinde im Juni stattfinden. Hierdurch wird 
es eher möglich sein, die Kinder in den ent-
sprechenden Gruppen vorzubereiten. Die 

Erstkommunionfamilien sind hierüber infor-
miert worden. Am 19./20.06. feiern die Kin-
der aus Rheinhausen und Weisweil ihr Fest, 
eine Woche später am 26./27.06. die Kinder 
aus Herbolzheim und dem Bleichtal. 
  
Sternsingen – heller denn je 
Wir sagen allen Danke, die in den vergan-
genen Wochen die Sternsingeraktion mit 
ihrer Spende unterstützt haben. Beson-
ders bedanken wir uns bei den Geschäften 
(Bäckerei Mutz, Metzgereien Kaiser und 
Schätzle, REWE Markt Herbolzheim und 
Ruf Rheinhausen, sowie der Tulla-Apotheke 
Rheinhausen), in denen wir die Segenstüten 
auslegen und teilweise auch Spendenkas-
sen aufstellen konnten. Jede Gabe war und 
ist ein konkretes Hoffnungszeichen für Kin-
der weltweit. 
  
Wir bitten um Ihre Unterstützung 
Die Kirchengemeinde ist für den Haushalts-
vollzug auf Drittmittel (Einnahmen aus dem 
Klingelbeutel und Spenden) angewiesen. 
Durch die Corona-Pandemie ist ein Rück-
gang dieser Mittel zu verzeichnen, während 
wir gleichzeitig durch die Ausweitung der 
Online-Angebote Mehrkosten durch die 
notwendigen technischen Anschaffungen, 
etc. haben. Wir würden uns daher freuen, 
wenn Sie uns mit einer Spende (steuerlich 
absetzbar) unterstützen könnten, damit wir 
weiterhin unseren vielfältigen Aufgaben gut 
nachkommen können. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. 
Ihre Spende können Sie auf folgendes Kon-
to der Kirchengemeinde überweisen: Voba 
Lahr eG, IBAN: DE48 6829 0000 0049 1805 
00, BIC: GENO-DE61LAH; Stichwort: Allge-
meine Unterstützung. 
  
Erreichbarkeit von Büros und  
Hauptamtlichen 
Aufgrund der derzeitigen Pandemieent-
wicklung entzerren wir den Präsenzbetrieb 
in unseren Büros. Die Pfarrbüros sind bis auf 
weiteres nur am Dienstag und Mittwoch-
vormittag für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Wir sind aber weiterhin telefonisch und per 
Mail erreichbar. Den Besuch in den Büros 
bitten wir auf dringende Angelegenheiten 
zu beschränken und wenn möglich, vorher 
einen Termin zu vereinbaren. 

Auch die Hauptamtlichen nehmen verstärkt 
Home-Office wahr. Sie erreichen diese unter 
folgen-den Nummern auf dem dienstlichen 
Handy: 
GRfin Maria Christ  0163 6138842 
GRfin Elisabeth Rothenberger   0157 78112834 
GRfin Andrea Witzenleiter  0157 76788754 
JRfin Katharina Schwier  0163 6146138 
Pater Vigil Anto  0157 76789399 
Dekan Dr. Stefan Meisert  0157 7811 
 
 

 

VEREINSNACHRICHTEN SONSTIGES

MGV „Rheintreue“ 
Weisweil

Liebe Weisweiler Sänger,   
nachdem gemeinsame Aktivitäten endgül-
tig unmöglich waren, haben wir alle darun-
ter gelitten, nicht mehr gemeinsam singen 
und uns nicht mehr treffen zu können.   
Nun haben wir uns in diesem Jahr bereits 
zum dritten Mal „virtuell“ getroffen, d. h. 
eine kleine Videokonferenz gemacht. – Vie-
len Dank an Jürgen, der für die technische 
Basis gesorgt und den Impuls gegeben hat!   
Endlich konnten wir wieder als Gruppe zu-
sammen kommen und uns unterhalten, 
wenn auch nur mit Bild und Ton am PC, 
Laptop oder Handy, aber es hat richtig Spaß 
gemacht.   
Liebe Sänger, die Ihr noch nicht dabei seid: 
es tut gut, sich wieder einmal zwanglos un-
terhalten und austauschen zu können.   
Beim nächsten Mal möchten wir vielleicht 
über unsere Wünsche und Vorstellungen 
sprechen: was würden wir als nächstes ger-
ne aufführen, sobald es wieder geht?   
Und es ist ganz einfach. Wer den Link zur 
Konferenz nicht (mehr) hat, wer technische 
Schwierigkeiten sieht oder überhaupt nicht 
weiß, „wie das geht“, melde  
 
 

Deutsche Rote Kreuz Jugendclub

Materialspenden  
Wir bedanken uns ganz herzlich für Materi-
alspenden vom Modehaus Fuchs in Endin-
gen, welche durch ihren Umbau einiges an 
Deko-Material übrig hatten, was wir gut 
brauchen können, wie z. B. Discokugeln, 
Barhocker, usw. Außerdem geht ein gro-
ßes Dankeschön an Mammagamma Licht 
& Ton Service in Emmendingen  für die 
Spende eines Mischpultes, sowie einigen 
Party-Leuchtmitteln, uvm. 
  
Ohne solche Spenden wäre so manches 
nicht so einfach für uns, hierfür bedanken 
wir uns ganz herzlich!   
  

Info am Rande 
Unser Vereinsschnaps ist  
immer noch limitiert er-
hältlich! Wenn auch Sie, 
wie bereits einige andere, 
nochmal eine oder mehrere 
Flaschen haben möchten, 
bestellen Sie gerne wie-
der, wir liefern auch gerne 
zu Ihnen nach Hause! 
  
Bestellungen	 sind	 möglich	
über	 Facebook,	 Instagram,	
sowie	 unsere	 E-Mail-Adresse:	
jugendclub-weisweil@gmx.de	
oder	gerne	auch	persönlich. 

 

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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VdK Ortsverband Wiswieler Kolibacher

Fasent daheim - Tüte (limitierte Anzahl)
Alles fürs Fasent-Gefühl daheim! 
Auch wenn dieses Jahr alles ein wenig an-
ders ist, wollen wir nicht auf die 5. Jahreszeit 
verzichten. Deshalb haben wir uns etwas 
ganz besonderes überlegt: 
Unsere „Fasent daheim Tüte“ mit einheimi-
schen und regionalen Produkten sowie ei-
ner einzigartigen  Online-Überraschung nur 
für euch! 
  
Erhältlich ab Morgen, den 6. Februar 2021 
bei der Bäckerei Speck & Metzgerei Ehret so-
lange der Vorrat reicht! 
Kinder-Tüte  4 € 
Erwachsenen-Tüte (für 2 Personen)  15 € 
Inklusive Online-Überraschung: 
Couchgeflüster - Mir kenne´s nit lo! (Online 
ab Schmutzige Dunschdig) 
Alles für die Fasentstimmung zu Hause- lasst 
euch überraschen. Viel Spaß damit! 
  
Unterstützt unsere Vereine! 
  
Wir möchten uns jetzt schon bei euch AL-
LEN ganz herzlich für Eure Unterstützung 
bedanken. 
  
Auch DANKE wollen wir sagen an: 
Metzgerei Ehret und Bäckerei Speck für den 
Verkauf der Tüten 
Marina Dinger für die gesamte Grafik 
Frieder Stöcklin für die Kolibachergeschichte 
Luca Schweizer für´s filmen und produzieren 
Allen Bühnendarstellern die im Video mitge-
wirkt haben 

Jugendclub Weisweil e.V. und Gemeinde 
Weisweil für die Räumlichkeiten 
Norbert Leibbrand für die Stromversorgung 
am Salmen 
und ALLEN die uns in irgendeiner Weise un-
terstützt haben. 
  
Eure Fasentgemeinschaft 
FC Weisweil e.V. & Wiswieler Kolibacher e.V. 

 

SONSTIGES

Service Information  

Tipps und Trick zum Einstellen 
vom Heizungsthermostaten   
Die Zahlen auf dem Thermostat sind nicht 
willkürlich sondern zeigen an, wie warm es 
im jeweiligen Zimmer ist und geben gleich-
zeitig Aufschluss, wie viel man Energie spa-
ren kann.   
Je höher man das Thermostat aufdreht, des-
to wärmer wird es im Raum – soweit nicht 
Neues. Dass die Zahlen für ziemlich genaue 
Raumtemperaturen stehen ist jedoch nicht 
jedem bekannt: 
* (Sternchen): ca. 5° C, Frostschutz
Stufe 1: ca. 12° C
Stufe 2: ca. 16° C
Stufe 3: ca. 20° C
Stufe 4: ca. 24° C
Stufe 5: ca. 28° C 
Die angegebenen Temperaturen sind für 
fast alle Heizungs-Thermostate gültig. Eine 
Abweichung bei der Raumtemperatur kann 
trotzdem gegeben sein, wenn zum Beispiel 
die Vorhänge oder einen Tisch die Heizung 
verdeckt oder wenn die Fensterbänke direkt 
über der Heizung sind, kann der Raum et-

was kälter sein. Das Thermostat signalisiert 
viel zu früh, dass die gewünschte Tempe-
ratur bereits erreicht ist, weil sich zwischen 
dem Heizkörper und der Fensterbank die 
Wärme staut. Ein schnelles aufheizen der 
Räumlichkeiten durch aufdrehen des Hei-
zungsthermostats funktioniert nicht. Der 
Heizkörper wird nicht schneller warm, nur 
weil man ihn hochdreht. Die Stufe beein-
flusst lediglich bis zu welcher Raumtem-
peratur ein Heizkörper weiterheizt. Ein 
Temperaturfühler im Thermostat misst die 
Raumtemperatur und gleicht sie mit der 
gewünschten Stufe ab. Ein Tipp: Mit pro-
grammierbaren Heizkörper-Thermostaten 
kann man die Heizung zum Beispiel 10 Mi-
nuten vor dem Aufstehen laufen lassen. Für 
unterschiedliche Räume im Haus empfehlen 
Experten unterschiedliche Temperaturen. 
Sie liegen zwischen 18 Grad Celsius und 24 
Grad Celsius. Bei Räumlichkeiten die selten 
genutzt werden reicht es, wenn man das 
Thermostat auf das Sternchen dreht. Die 
Heizung läuft dann nur, wenn die Tempe-
raturen unter fünf Grad Celsius fallen und 
schützt die Heizung somit vor Frost. Denn 
pro eingespartem Grad spart man sechs 
Prozent der Energiekosten und somit auch 
Geld. Um Schimmel vorzubeugen sollten 
16 Grad nicht unterschritten werden.   
Für die meisten Zimmer sind laut Exper-
ten folgende Temperaturen auf dem Hei-
zungs-Thermostat einzustellen:
Schlafzimmer: ca. 18° C (Stufe 2,5)
Bad: ca. 22° C bis 24° C (Stufe 3,5 bis 4)
Küche: ca. 18° C (Stufe 2,5)
Wohnzimmer: ca. 20° C (Stufe 3) 
Weitere Informationen zum Thema Ener-
giesparen gibt’s bei den Energieagenturen 
oder bei ihrem regionalen Energieversorger 
vor Ort. 

E N D E  D E S  R E D A K T I O N E L L E N  T E I L S

Zahnmedizinische Fachangestellte/r  
m/w/d

Nettes Praxisteam in Kenzingen sucht Unterstützung
in der Assistenz und Prophylaxe in Teil- oder Vollzeit.

Dr. Hiltrud Meyer-Spelbrink
Schulstr.18, 79341 Kenzingen

0 76 44-86 88 



Aushub kostenlos abzugeben

Kanaustraße 3                                 Tel. 0 76 43 / 53 92
79336 Herbolzheim                         Fax 0 76 43 / 89 32
Ausführung sämtlicher:
Maurerarbeiten                Zimmererarbeiten
Betonarbeiten                    Pflasterarbeiten

24h-Pflege
Suchen Sie eine liebevolle, zuverlässige 

und preiswerte 24h-Pflegekraft? 
Rufen Sie uns an 01522-6422990 oder properso@gmx.de 


